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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1994

Index

32/06 Verkehrsteuern

98/01 Wohnbauförderung

Norm

GrEStG 1955 §4 Abs1 Z2 lita;

WFG 1984 §2 Z3;

WFG 1984 §2 Z7;

Rechtssatz

Für die Beantwortung der Frage, ob ein Wohnhaus als Arbeiterwohnstätte anzusehen ist, ist nach stRsp des VwGH eine

Orientierung an den Bestimmungen über die Wohnbauförderung zulässig.
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